
PRÄSIQENTENKONFERENZ 
DER i..-ANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Parlament 
1010 Wien 

Ihr Zeichen/Schreiben vorn: Unser Zeichen: Durchwahl: 

515 N-1189/R 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Fleischuntersu­
chungsgesetz, BGBl.Nr. 522/198 2, 

i.d.F. BGBl.Nr. 252/1989, ge­
ändert wird. 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirts chaftskammern öster­

rei ch s  übermittelt in der Anlage 25 Exemplare ihrer Stellung­

nahme zu dem im Betreff genannten Entwurf. 

Für den Generalsekretär :  

25 Beilagen U ',i 

�,�,.,' 
, \'\..1,-' 
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PRÄSIDENTENKONFERENZ 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

An das 
Bundeskanzleramt 

Radetzkystraße 2 
1031 v?ien 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: 
79. 110/49-VII/IO/89 10. 11. 1989 

vJien, arn 25. 1. 1990 

Unser Zeichen: 
R-1189/R 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Fleischuntersu­
chungsgesetz, BGB 1. Nr. 522/1982, 
i. d. F. BGB 1. Nr. 2 52/1 9 8 9, ge­
ändert wird. 

Durchwahl: 
5 1 5  

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster­

reichs beehrt sich, dem Bundeskanzleramt zu dem im Betreff 

genannten Gesetzent'itlUrf folgende Stellungnahme bekannt zu-

geben: 

I. Zum Entwurf 

Zu Z 2 (§ 32 Abs 2 Z 5 und 6): 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern weist 

eingangs darauf hin, daß die Bemerkungen zu dieser Bestim­

mung unbeschadet der ,'\usführungen zu § 46 (Stammgesetz ) 

erfolgen. Eine der Zielsetzungen der l'Jovellierung des 

Fleischuntersuchungsgesetzes besteht in der Erweiterung 

der Verwertungsm�glichkeiten von minderwertigem Fleisch. 
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Dementsprechend werden auch die sich darauf beziehenden 

Bestimmungen des § 32 geändert. 

Z 5 des Ans 2 sieht nun vor, daß minderwertiges Fleisch 

nur in Mengen von nicht mehr als 3 kg pro Person und aus­

schließlich f�r den privaten Haushaltsbedarf abgegeben wer­

den darf. Diese Vorschrift steht aber in einem allfälligen 

Gegensatz zu den Erläuterungen, die davon ausgehen, daß als 

zusätzliche J.1öglichkei t der Verwertung in Hinkunft auch die 

Abgabe von tiefgek�hltem minderwertigem Fleisch erlaubt 

ist. Von dieser !"1öglichkei t ist allerdings im V:ortlaut des 

Entwurfes nicht die Rede. Smvei t tatsächlich neben der oben 

wiedergegebenen Voraussetzung auch die Abgabe von tief ge­

k�hltem minderwertigem Fleisch erlaubt sein soll, sollte 

dies ausdr�cklich auch durch den Gesetzeswortlaut gestattet 

sein. Von der Möglichkeit der Abgabe minderwertigen Flei­

sches in gek�hltem, nicht aber in gefrorenem Zustand, ist 

gegemvärtig in Z 6 des § 32 (2) die Rede. Diese Bestimmung 

wird aber durch die neu aufzunehmende Vorschrift ersetzt, 

wonach minderwertiges Fleisch an Wiederverkäufer weder 

abgegeben noch von diesen erworben werden kann. 

Zu Z 3 (§ 4 0): 

Wie in den Erläuterungen angef�hrt, geht der Auftrag des 

Nationalrates an den Bundesminister f�r Gesundheit und 

öffentlichen Dienst dahingehend, die Fleischuntersuchungs­

vorschriften im Bereich der Kontrolluntersuchung von ver­

meidbaren administrativen Maßnahmen zu entlasten. Die vor­

geschlagene Regelung der Kontrolluntersuchung bringt jedoch 

genau das Gegenteil. Die bisher in § 40 A�s 2 enthaltene 

Ermächtigung der Gemeinde, unter bestirc.mten Voraussetzungen 

eine Kontrolluntersuchung anzuordnen, soll durch die Anord­

nung einer obligatorischen Kontrolluntersuchung ersetzt 
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werden. Die Folge ist, daß zus�tzliche Betriebe ihren 

Fleischzukauf einer Kontrolluntersuchung unterziehen lassen 

müssen. I'Jenn man davon ausgeht, daß zu]�ünftig immer weniger 

Betriebe Tiere schlachten und daher mehr Betriebe (auch 

gewerbliche Fleischer) Fleisch zukaufen müssen, bedeutet 

dies eine massive Aufbl�hung der Kontrolluntersuchung. 

Die Folge ist neben den zus�tzlich erforderlichen admini­

strativen Maßnahmen im Bereich der Meldung und Durchführung 

der Kontrolluntersuchung auch eine erhebliche Verteuerung 

des Fleischverkehrs. 

Durch die vorgesehene Änderung würde auch eine auff�llige 

Verschlechterung für b�uerliche Direktvermarkter eintreten, 

da diese gezwungen w�ren, das von ihnen auf gewerbliche 

M�rkte eingebrachte Fleisch einer Kontrolluntersuchung zu 

unterziehen, die nach der geltenden Rechtslage nicht erfor­

derlich ist. Eine Kontrolluntersuchung ist zum Zeitpunkte 

nur dann erforderlich, wenn sie von der Gemeinde, in die 

Fleisch eingebracht wird, angeordnet wird und weiters, wenn 

es sich um in eine Gemeinde zum gewerbsmäßigen Verkauf oder 

zur gewerbsm�ßigen Verarbeitung eingebrachtes Fleisch han­

delt. Soferne eine Gemeinde eine Kontrolluntersuchung bis­

lang nicht anordnete, bestand auch für das auf einen Markt 

in eine Gemeinde eingebrachte Fleisch keine Untersuchungs­

verpflichtung. 

Die Einbeziehung der Einbringung von Fleisch in M�rkte 1n 

eine zwingende Kontrolluntersuchung hätte damit auch Aus­

wirkungen auf Verkäufe auf Bauernm�rkten. Nach den Erl�ute­

rungen auf S. 3 und 4 ist zV,Tar unter dem Begriff "Markt" 

nur ein gewerblicher Markt gemäß §§ 32 4 ff Gewerbeordnung 

1973 zu verstehen, doch ergibt sich auf Grund der geplanten 

Aufnahme des Ausdrucl�es "i'-larkt 11 ohne n�heren Hinweis die 
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wahrscheinliche Konsequenz, daß auch Bauernm�rkte zwingend 

in die Kontrolluntersuchung einbezogen werden. Schon jetzt 

kann der B�rgermeister eine Kontrolluntersuchung von 

Fleisch, welches in Rauernm�rkte eingebracht wird, anord­

nen. F�r viele lcleinere, regional gestreute Rauernm�rkte 

w�rde die verpflichtende Kontrolluntersuchung jedoch erheb­

liche organisatorische Schwierigkeiten sowie Kosten verur­

sachen, soferne die Marktbeschicker nicht aus denselben 

Gemeinden kommen. Der Bürgermeister hätte gel:1�ß i'\bs 5 

"Untersuchungsorte und -zeiten" festzulegen, die f�r Bau­

ernm�rkte, die an liJochenenden abgehalten werden, größte 

SChwierigkeiten bedeuten v!�rde. Die pr�sidentenkonferenz 

der Landwirtschaftskammern beantragt daher bei Realisierung 

der zwingenden Kontrolluntersuchung eine eindeutige Aussa­

ge, daß Bauernm�rkte davon nicht betroffen sind. 

Auch die Bestimmung des Abs 3 Z 5 bildet keine Erleichte­

rung, da den Erl�uterungen (S. 6) zufolge verkaufsfertig 

vorgepacktes Fleisch nur aus kontrolluntersuchungspflichti­

gen Betrieben stammen kann. F�r diese Auffassung findet 

sich allerdings im Gesetzestext keine Grundlage und es ist 

auch nicht ersichtlich, weshalb Fleisch nicht auch vom 

Landwirt verkaufsfertig vorgepackt werden könnte. 

Die Europ�ische Gemeinschaft geht darauf �ber, die Fleisch­

untersuchung nur mehr auf dem Schlachtbetrieb durchzuf�hren 

und auch die Grenzkontrollen fallen zu lassen. Demgegen�ber 

soll in Österreich neben der Erstuntersuchung (Fleischun­

tersuchung) obligatorisch eine Kontrolluntersuchung vor­

geschrieben werden. Es wäre viel vern�nftiger zu �berden­

ken, ob die Kontrolluntersuchung �berhaupt notwendig ist. 

Die Abschaffung der Kontrolluntersuchung entspr�che den vom 

Nationalrat geforderten Entlastungsmaßnahmen im Bereich der 
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Kontrolluntersuchung. Durch eine strenge Durchf�hrung der 

Fleischuntersuchung, und Kontrolle der bereits vorhandenen 

hohen hygienischen Anforderungen an die Schlachtbetriebe 

k�nnte die Kontrolluntersuchung ohneweiteres auch wegfallen. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, daß nach Ansicht der Prä­

sidentenkonferenz der Le.ndwirtschaftskammern eine Erweite­

rung der Kontrolluntersuchung auf gewerbliche (auch nicht­

industrielle) Fleischhauerbetriebe sowie auf Märkte (u. a. 

auch Bauernmärkte) eine erhebliche Kostenbelastung dar­

stellt, ohne daß eine effizientere Qualitätsbeeinflussung 

des einzubringenden Fleisches sicherzustellen ist. Diese 

Bestimmung wird daher entschieden abgelehnt. 

11. Zum Stammgesetz 

Zu § 3 5  (Beurteilung und Kennzeichnung): 

Abs I Z I schreibt vor, daß taugliches Fleisch mit einem 

kreisrunden Stempel zu kennzeichnen ist. Das Fleischunter­

suchungsgesetz sollte dahingehend abgeändert werden, daß 

Betriebe mit EG-Anerkennung, die f�r den Export den ovalen 

EG-Stempel verwenden m�ssen, diesen ovalen EG-Stempel auch 

f�r die Kennzeichnung von tauglichem Fleisch im Inland 

ven.;enden k�nnen. Damit vrurde eine unn�tige Doppelkenn­

zeichnung von tauglichem Fleisch aus Exportbetrieben ver­

mieden. 

Zu § 46 (Verfall): 

Die Bestimmung-des § 46, wonach Fleisch, das als minderwer­

tig oder minderwertig nach Brauchbarmachung zugunsten der 

Gemeinde verfällt, wird von den Landwirten allgemein als 

unbillige Regelung empfunden. Es m�ßte jedenfalls die 
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rechtliche Grundlage geschaffen werden, dem Eigent�mer 

�ber das von seinem Tier sta�nende entsprechende Fleisch 

eine bestimmte Verf�gungsgewalt zu geben. 

Es wird daher neuerlich beantragt, dern Alls I folgenden Satz 

anzuf�gen: 

"Über Antrag des Eigent�mers des geschlachteten Tieres 

ist das als minderwertig oder minderwertig nach Brauchbar­

machung erklärte Fleisch diesem zum Verzehr durch die im 

Haushalt lebenden Familien- und Betriebsangeh�rigen unent­

geltlich auszufolgen. " 

Das Präsidium des Nationalrates wird von dieser Stellung­

nahme durch Übersendung von 25 Abz�gen in Kenntnis gesetzt. 

Der Präsident: 

gez. Ing. Darf/cr 
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